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PLAN7EICHEN UND FESTSET ZUNGEN 

(Gern . BBauG vorn 18 8 1976 BauNVO vom 15 9 1977 sow ie der PlanzV vom 30 7 1981) 

- - - GREN ZE Dt.S RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREIC HES 

2 

" 

ART DER BAUllCHEN NUT 7UN(, 

MD : Dorfgebiet 

MA SS DER BAULICHEN NUTZUNG 

' I, lI Zahl der Vollgeschofle als Höchstgrenze 

GRZ Grund! lachenzahl (als Dezimalzahl) 

GFL Geschoflf 1 öchenz oh\ " 
Die talseitige Trauf hohe, oberha lb des natürlichen Geländeanschn i ttes , 

darf nicht mehr a ls 6. 50 rn bei zwe1geschossiger und nicht mehr 

als 4. 50 m bei eingeschoss iger Bauweise betragen 

Bei e1ngeschoss1ger Bauweise ist die Anordnung eines Drempels bis 1.00 m 

Höhe (Ok. Fertigdecke bis Ok. Dachhaut) ausnahmsweise zulassig, wenn dadurch 

die zulassige GFZ nicht überschritten wird. 

3. BAUWEISE, BAULINIEN 1 BAUGRENZEN 

o . Offene Bauweise 

Baugrenze 

- - - --- Geplante Grundstücksgrenze (unverbindlicher Vorschlag) 

r - ·- -: 
• 1 Überbaubore Grundstücksfläche ! _ __ _ J 

Nicht überbaubare Grundstücksfläche 

4. GESTAlTUNGSVORSCHR\ FTE N 

0°-60° : ZulässigP Dachneigung 

Dachfarbe : Rot, braun , dunkelgr au 
... 

' 

5. VERKEHRSFLÄCHEN 

Offentliche Verkehrsfläche (G erneindes traflen ). Die Breiten der Fahr ­

bahnen und Gehwege sind jeweils durch Maflangaben in Metern festge­

legt. Soweit keine Mafle angegeben, sind sie graph isch zu ermi tte ln . 

• • • Zufahrten u. Zugange zur Kreisstraße sind nicht zulässig . 

'§SI\\§\\ Öffentlicher Fußweg 

[il Parkfläche 

6 STELLUNG DER GEBÄUDE 

Die eingetragenen Vorhaben sind unverbtndl 1ch 

Einzelstehende Garagen m it einer Sei te<ilänge von 6 50 m und einer 

·mi tt leren Hohe von 2,50 m können ohne Einverstandn1s des och-

bal n auf der Grundstücksgrenze err ichtet werden . 

7 GRÜNORDNUNG UND BEPFLANZUNG 

Mindestens 60 '/, der nicht Überbau baren Grundstücksflächen sind als Garten 
oder Grünfläche anzulegen . Diese Flachen sollen eine 25 '/, ige Baum - und 
Strauchpflanzung enthalten. ( 1Baurn = 10 qm , 1 Strauch= 1 qm) 

Gern 9 Abs.1 Nr. 25a BBauG wird das PflanzPn von Gehalzen f!'stgesetzt 

Anpflanzen von gro fl kron1gen heimischen Obstgeholzen und Laubbi::tumen. 

8 SONSllGE PLANZ EICHEN 

• • • Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

BESCHEINIGUNG DES KATASTE.RAMTE:S 

m1t dem Liegenschaftskataslet ut>.re1nstimmen 

Marburg . na.c.h. .dem.S.tand.vom .3 . 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Aufstellung des Planes durch 

die Geme1nde11e1"tretun9 beschlossen 

SATZUNGSSESCHLUSS 
o... ~uut'iit--?t*" 
Wuitde gern § KI BS.UG 

BÜRGERBETEILIGUNG 

Burgerbeteihgung ist erfolgt durch 

Ö!len tl. Au~leg ung 

vom 8. 2. 19 82 

bi 5 2 2. 2 !9132 

GENEH MIGUNG 

Genehm 
mitVtg. vom ..•• 11 .. 0~T..l!!M„ .... 
Az 3 4-61 d 04101 

Giessen. den .... 1.7„0.H„ .. ~a!t .... 
Der Regierungspr· · 

{~uftra ~~~0~~~ 

Der Landrat 
Krel- M81'burg, lledenkopf · 

Katatw9mt 
Im Aullnl• 

)1__:-Lf 

OFFENLEGUNG 

N•ch 8e1„11gung der Nachb•r~nden 

und def" Tr•ger off•nthctMJ Belange 

'°"' .. . ~'t„2 .•.. l~llL ...... . 
•;• ... Hi •. 3 .•.. 1il~.~-·-··· .. 
oflenthch au&gelegt 

..... „...., 
Off..,thch '"* t ..--"' 
0... _ ...... :„ ... "- ...,,Oe 

... 

GEMEINDE ~ EBSDORFERGRUND 

ORTSTEIL: LEIDENHOFEN 

BEBAUUNGSPLAN: „Die Sandäcker" 

lNOERUNGSST .t.NO 

BAUASSESSOR DIPL. ING. 

ADOLF W. D A M M . ARCHITEK T 

Nr. 3 

6301 FEANWAlO 2 

WIESEHST'tASSE 23 
TEL NR t0S41) •1731 


